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Anordnung über den kirchlichen Datenschutz - KDO 

Aufgabe der Datenverarbeitung im kirchlichen Bereich ist 

es, die Tätigkeit der Dienststellen und Einrichtungen der ka¬ 

tholischen Kirche zu fördern. Dabei muß gewährleistet sein, 

daß der einzelne durch den Umgang mit seinen personenbe¬ 

zogenen Daten in seinem Persönlichkeitsrecht geschützt 

wird. Aufgrund des Rechtes der katholischen Kirche, ihre 
Angelegenheiten selbst zu regeln, wird zu diesem Zweck die 

folgende 

erlassen: 
Anordnung 

stimmt sind, gelten nur die §§ 4 und 6. Werden im 

Einzelfall personenbezogene Daten übermittelt, gelten 

für diesen Einzelfall die Vorschriften dieser Anord¬ 

nung uneingeschränkt. 

(4) Soweit besondere kirchliche oder staatliche Rechtsvor¬ 

schriften auf personenbezogene Daten einschließlich de¬ 
ren Veröffentlichung anzuwenden sind, gehen sie den 

Vorschriften dieser Anordnung vor. Die Verpflichtung 

zur Wahrung des Beicht- und Seelsorgegeheimnisses, an¬ 

derer gesetzlicher Geheimhaltungspflichten oder von an¬ 
deren Berufs- oder besonderen Amtsgeheimnissen, die 

nicht auf gesetzlichen Vorschriften beruhen, bleibt un¬ 

berührt. 

§1 
Zweck und Anwendungsbereich 

(1) Zweck dieser Anordnung ist es, den einzelnen davor zu 

schützen, daß er durch den Umgang mit seinen perso¬ 

nenbezogenen Daten in seinem Persönlichkeitsrecht be¬ 
einträchtigt wird. 

(2) Diese Anordnung gilt für die Erhebung, Verarbeitung und 

Nutzung personenbezogener Daten in Dateien durch 

1. das Bistum, die Kirchengemeinden, die Kirchenstif¬ 

tungen und die Kirchengemeindeverbände, 

2. den Deutschen Caritasverband, die Diözesan-Caritas- 

verbände, ihre Untergliederungen und ihre Fachver¬ 

bände ohne Rücksicht auf ihre Rechtsform, 

3. die kirchlichen Körperschaften, Stiftungen, Anstalten, 

Werke, Einrichtungen und die sonstigen kirchlichen 

Rechtsträger ohne Rücksicht auf ihre Rechtsform. 

(3) Bei der Anwendung dieser Anordnung gelten folgende 
Einschränkungen: 

1. Für automatisierte Dateien, die ausschließlich aus ver¬ 

arbeitungstechnischen Gründen vorübergehend er¬ 

stellt werden und nach ihrer verarbeitungstechnischen 

Nutzung automatisch gelöscht werden, gelten nur die 
§§ 4 und 6. 

2. Für nicht-automatisierte Dateien, deren personenbe¬ 

zogene Daten nicht zur Übermittlung an Dritte be- 

52 
Begriffsbestimmungen 

(1) Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über per¬ 

sönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten 

oder bestimmbaren natürlichen Person (Betroffener). 

(2) Eine Datei ist 

1. eine Sammlung personenbezogener Daten, die durch 

automatisierte Verfahren nach bestimmten Merkmalen 

ausgewertet werden kann (automatisierte Datei), oder 

2. jede sonstige Sammlung personenbezogener Daten, 

die gleichartig aufgebaut ist und nach bestimmten 

Merkmalen geordnet, umgeordnet und ausgewertet 

werden kann (nicht-automatisierte Datei). 

Nicht hierzu gehören Akten und Aktensammlungen, es 

sei denn, daß sie durch automatisierte Verfahren umge¬ 

ordnet und ausgewertet werden können. 

(3) Eine Akte ist jede sonstige amtlichen oder dienstlichen 

Zwecken dienende Unterlage; dazu zählen auch Bild- 

und Tonträger. Nicht hierunter fallen Vorentwürfe und 

Notizen, die nicht Bestandteil eines Vorgangs werden 
sollen. 

(4) Erheben ist das Beschaffen von Daten über den Betroffe¬ 

nen. 
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(5) Verarbeiten ist das Speichern, Verändern, Übermitteln, 

Sperren und Löschen personenbezogener Daten. Im 

einzelnen ist, ungeachtet der dabei angewendeten Ver¬ 

fahren, 
1. Speichern das Erfassen, Aufnehmen oder Aufbewahren 

personenbezogener Daten auf einem Datenträger zum 

Zwecke ihrer weiteren Verarbeitung oder Nutzung, 

2. Verändern das inhaltliche Umgestalten gespeicherter 

personenbezogener Daten, 

3. Übermitteln das Bekanntgeben gespeicherter oder 

durch Datenverarbeitung gewonnener personenbezo¬ 

gener Daten an einen Dritten (Empfänger) in der 

Weise, daß 
a) die Daten durch die speichernde Stelle an den Emp¬ 

fänger weitergegeben werden oder 
b) der Empfänger von der speichernden Stelle zur 

Einsicht oder zum Abruf bereitgehaltene Daten 

einsieht oder abruft, 
4. Sperren das Kennzeichnen gespeicherter personenbe¬ 

zogener Daten, um ihre weitere Verarbeitung oder 

Nutzung einzuschränken, 
5. Löschen das Unkenntlichmachen gespeicherter per¬ 

sonenbezogener Daten. 

(6) Nutzen ist jede Verwendung personenbezogener Daten, 

soweit es sich nicht um Verarbeitung handelt. 

(7) Anonymisieren ist das Verändern personenbezogener 

Daten derart, daß die Einzelangaben über persönliche 

oder sachliche Verhältnisse nicht mehr oder nur mit ei¬ 

nem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten 

und Arbeitskraft einer bestimmten oder bestimmbaren 

natürlichen Person zugeordnet werden können. 

(8) Speichernde Stelle ist jede in § 1 Abs. 2 genannte Stelle, 

die personenbezogene Daten für sich selbst speichert 

oder durch andere im Auftrag speichern läßt. 

(9) Dritter ist jede Person oder Stelle außerhalb der spei¬ 

chernden Stelle. Dritte sind nicht der Betroffene sowie 
diejenigen Personen und Stellen, die im Geltungsbereich 

dieser Anordnung personenbezogener Daten im Auftrag 

verarbeiten oder nutzen. 

nen Übermittlung sowie auf Verlangen auf die Folgen 

der Verweigerung der Einwilligung hinzuweisen. Die 

Einwilligung bedarf der Schriftform, soweit nicht wegen 

besonderer Umstände eine andere Form angemessen ist. 

Soll die Einwilligung zusammen mit anderen Erklärun¬ 

gen schriftlich erteilt werden, ist die Einwilligungser¬ 

klärung im äußeren Erscheinungsbild der Erklärung her¬ 

vorzuheben. 

(3) Im Bereich der wissenschaftlichen Forschung liegt ein 

besonderer Umstand im Sinne von Abs. 2 Satz 2 auch 

dann vor, wenn durch die Schriftform der bestimmte 

Forschungszweck erheblich beeinträchtigt würde. In die¬ 

sem Fall sind der Hinweis nach Abs. 2 Satz 1 und die 
Gründe, aus denen sich die erhebliche Beeinträchtigung 

des bestimmten Forschungszweckes ergibt, schriftlich 

festzuhalten. 

§4 
Datengeheimnis 

Den bei der Datenverarbeitung tätigen Personen ist unter¬ 

sagt, personenbezogene Daten unbefugt zu verarbeiten oder 

zu nutzen (Datengeheimnis). Diese Personen sind bei der 

Aufnahme ihrer Tätigkeit auf das Datengeheimnis schriftlich 

zu verpflichten. Das Datengeheimnis besteht auch nach Be¬ 

endigung ihrer Tätigkeit fort. 

Unabdingbare Rechte des Betroffenen 

(1) Die Rechte des Betroffenen auf Auskunft (§ 13) und auf 

Berichtigung, Löschung oder Sperrung (§ 14) können 

nicht durch Rechtsgeschäft ausgeschlossen oder be¬ 

schränkt werden. 

(2) Sind die Daten des Betroffenen in einer Datei gespeichert, 

bei der mehrere Stellen speicherungsberechtigt sind und 

ist der Betroffene nicht in der Lage, die speichernde Stelle 

festzustellen, so kann er sich an jede dieser Stellen wen¬ 

den. Diese ist verpflichtet, das Vorbringen des Betroffe¬ 

nen an die speichernde Stelle weiterzuleiten. Der Betrof¬ 

fene ist über die Weiterleitung und die speichernde Stelle 

zu unterrichten. 

Zulässigkeit der Datenverarbeitung und -nutzung Technische und organisatorische Maßnahmen 

(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten und deren 

Nutzung sind nur zulässig, soweit 

1. diese Anordnung oder eine andere kirchliche oder eine 

staatliche Rechtsvorschrift sie erlauben oder anord¬ 

nen oder 

2. der Betroffene eingewilligt hat. 

(2) Wird die Einwilligung bei dem Betroffenen eingeholt, ist 

er auf den Zweck der Speicherung und einer vorgesehe- 

Kirchliche Stellen im Geltungsbereich des § 1 Abs. 2, die 

selbst oder im Auftrag personenbezogene Daten verarbeiten, 

haben die technischen und organisatorischen Maßnahmen zu 

treffen, die erforderlich sind, um die Ausführung der Vor¬ 

schriften dieser Anordnung, insbesondere die in der Anlage 

zu dieser Anordnung genannten Anforderungen zu gewähr¬ 

leisten. Erforderlich sind Maßnahmen nur, wenn ihr Auf¬ 

wand in einem angemessenen Verhältnis zu dem angestrebten 

Schutzzweck steht. 
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Einrichtung automatisierter Abrufverfahren 

(1) Die Einrichtung eines automatisierten Verfahrens, das die 

Übermittlung personenbezogener Daten durch Abruf er¬ 

möglicht, ist zulässig, soweit dieses Verfahren unter 

Berücksichtigung der schutzwürdigen Interessen der Be¬ 

troffenen und der Aufgaben oder Geschäftszwecke der 

beteiligten Stellen angemessen ist. Die Vorschriften über 

die Zulässigkeit des einzelnen Abrufes bleiben unberührt. 

Datenverarbeitung (§ 2 Abs. 5) oder -nutzung (§ 2 Abs. 6), 

die technischen und organisatorischen Maßnahmen (§ 6) 

und etwaige Unterauftragsverhältnisse festzulegen sind. 

(3) Der Auftragnehmer darf die Daten nur im Rahmen der 

Weisungen des Auftraggebers verarbeiten oder nutzen. 

Ist er der Ansicht, daß eine Weisung des Auftraggebers 

gegen diese Anordnung oder andere Vorschriften über 

den Datenschutz verstößt, hat er den Auftraggeber un¬ 

verzüglich darauf hinzuweisen. 

(2) Die beteiligten Stellen haben zu gewährleisten, daß die 

Zulässigkeit des Abrufverfahrens kontrolliert werden 

kann. Hierzu haben sie schriftlich festzulegen: 

1. Anlaß und Zweck des Abrufverfahrens, 

2. Datenempfänger, 

3. Art der zu übermittelnden Daten, 

4. nach § 6 erforderliche technische und organisatorische 

Maßnahmen. 

(3) Über die Einrichtung von Abrufverfahren ist der Beauf¬ 

tragte für den Datenschutz unter Mitteilung der Festle¬ 

gungen des Abs. 2 zu unterrichten. 

(4) Die Verantwortung für die Zulässigkeit des einzelnen 

Abrufs trägt der Empfänger. Die speichernde Stelle prüft 

die Zulässigkeit der Abrufe nur, wenn dazu Anlaß be¬ 

steht. Die speichernde Stelle hat zu gewährleisten, daß 

die Übermittlung personenbezogener Daten zumindest 

durch geeignete Stichprobenverfahren festgestellt und 

überprüft werden kann. Wird ein Gesamtbestand perso¬ 

nenbezogener Daten abgerufen oder übermittelt (Stapel¬ 

verarbeitung), so bezieht sich die Gewährleistung der 

Feststellung und Überprüfung nur auf die Zulässigkeit 

des Abrufes oder der Übermittlung des Gesamtbestan¬ 
des. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für den Abruf aus Da¬ 

tenbeständen, die jedermann, sei es ohne oder nach be¬ 

sonderer Zulassung, zur Benutzung offenstehen. 

Verarbeitung oder Nutzung 

personenbezogener Daten im Auftrag 

(1) Werden personenbezogene Daten im Auftrag durch an¬ 

dere Stellen verarbeitet oder genutzt, ist der Auftraggeber 

für die Einhaltung der Vorschriften dieser Anordnung 

und anderer Vorschriften über den Datenschutz verant¬ 

wortlich. Die in § 5 genannten Rechte sind ihm gegen¬ 

über geltend zu machen. 

(2) Der Auftragnehmer ist unter besonderer Berücksichti¬ 

gung der Eignung der von ihm getroffenen technischen 

und organisatorischen Maßnahmen sorgfältig auszu¬ 

wählen. Der Auftrag ist schriftlich zu erteilen, wobei die 

59 
Datenerhebung 

(1) Das Erheben personenbezogener Daten ist zulässig, 

wenn ihre Kenntnis zur Erfüllung der Aufgaben der er¬ 

hebenden Stellen erforderlich ist. 

(2) Personenbezogene Daten sind beim Betroffenen zu erhe¬ 

ben. Ohne seine Mitwirkung dürfen sie nur erhoben wer¬ 
den, wenn 

1. eine Rechtsvorschrift dies vorsieht oder zwingend vor¬ 

aussetzt oder 

2. a) die zu erfüllende Aufgabe ihrer Art nach eine Erhe¬ 

bung bei anderen Personen oder Stellen erforderlich 

macht oder 

b)die Erhebung beim Betroffenen einen unverhältnis¬ 

mäßigen Aufwand erfordern würde 

und keine Anhaltspunkte dafür bestehen, daß über¬ 

wiegende schütz würdige Interessen des Betroffenen be¬ 

einträchtigt werden. 

(3) Werden personenbezogene Daten beim Betroffenen mit 

seiner Kenntnis erhoben, so ist der Erhebungszweck ihm 

gegenüber anzugeben. Werden sie beim Betroffenen auf¬ 

grund einer Rechtsvorschrift erhoben, die zur Auskunft 

verpflichtet, oder ist die Erteilung der Auskunft Voraus¬ 

setzung für die Gewährung von Rechtsvorteilen, so ist 

der Betroffene hierauf, sonst auf die Freiwilligkeit seiner 

Angaben hinzuweisen. Auf Verlangen ist er über die 

Rechtsvorschrift und über die Folgen der Verweigerung 
von Angaben aufzuklären. 

(4) Werden personenbezogene Daten statt beim Betroffenen 

bei einer nichtkirchlichen Stelle erhoben, so ist die Stelle 

auf die Rechtsvorschrift, die zur Auskunft ermächtigt, 

sonst auf die Freiwilligkeit ihrer Angaben hinzuweisen. 

§10 

Datenspeicherung, -Veränderung und -nutzung 

(1) Das Speichern, Verändern oder Nutzen personenbezo¬ 

gener Daten ist zulässig, wenn es zur Erfüllung der in 

der Zuständigkeit der speichernden Stelle liegenden Auf¬ 

gaben erforderlich ist und es für die Zwecke erfolgt, für 

die die Daten erhoben worden sind. Ist keine Erhebung 
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vorausgegangen, dürfen die Daten nur für die Zwecke 

geändert oder genutzt werden, für die sie gespeichert 

worden sind. 

(2) Das Speichern, Verändern oder Nutzen für andere 

Zwecke ist nur zulässig, wenn 

1. eine Rechtsvorschrift dies vorsieht oder zwingend 

voraussetzt, 

2. der Betroffene eingewilligt hat, 
3. offensichtlich ist, daß es im Interesse des Betroffenen 

liegt und kein Grund zu der Annahme besteht, daß er 

in Kenntnis des anderen Zwecks seine Einwilligung 

verweigern würde, 
4. Angaben des Betroffenen überprüft werden müssen, 

weil tatsächliche Anhaltspunkte für deren Unrichtig¬ 

keit bestehen, 
5. die Daten aus allgemein zugänglichen Quellen ent¬ 

nommen werden können oder die speichernde Stelle 

sie veröffentlichen dürfte, es sei denn, daß das 

schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Aus¬ 

schluß der Zweckänderung offensichtlich überwiegt, 

6. es zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Gemein¬ 

wohl oder einer sonst unmittelbar drohenden Gefahr 

für die öffentliche Sicherheit erforderlich ist, 

7. es zur Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswid¬ 

rigkeiten, zur Vollstreckung oder zum Vollzug von 

Straftaten oder Maßnahmen im Sinne des § 11 Abs. 1 

Nr. 8 des Strafgesetzbuches oder von Erziehungs¬ 
maßregeln oder Zuchtmitteln im Sinne des Jugendge¬ 

richtsgesetzes oder zur Vollstreckung von Bußgeld¬ 

entscheidungen erforderlich ist, 

8. es zur Abwehr einer schwerwiegenden Beeinträchti¬ 

gung der Rechte einer anderen Person erforderlich ist 

oder 
9. es zur Durchführung wissenschaftlicher Forschung 

erforderlich ist, das wissenschaftliche Interesse an der 

Durchführung des Forschungsvorhabens das Interesse 

des Betroffenen an dem Ausschluß der Zweckände¬ 

rung erheblich überwiegt und der Zweck der For¬ 

schung auf andere Weise nicht oder nur mit unver¬ 
hältnismäßigem Aufwand erreicht werden kann. 

(3) Eine Verarbeitung oder Nutzung für andere Zwecke liegt 

nicht vor, wenn sie der Wahrnehmung von Aufsichts¬ 
und Kontrollbefugnissen, der Rechnungsprüfung oder 

der Durchführung von Organisationsuntersuchungen für 

die speichernde Stelle dient. Das gilt auch für die Verar¬ 

beitung oder Nutzung zu Ausbildungs- und Prüfungs¬ 

zwecken durch die speichernde Stelle, soweit nicht über¬ 

wiegende schutzwürdige Interessen des Betroffenen ent¬ 

gegenstehen. 

(4) Personenbezogene Daten, die ausschließlich zu Zwecken 

der Datenschutzkontrolle, der Datensicherung oder zur 

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebes einer 

Datenverarbeitungsanlage gespeichert werden, dürfen 

nur für diese Zwecke verwendet werden. 

§11 
Datenübermittlung an kirchliche und öffentliche Stellen 

(1) Die Übermittlung personenbezogener Daten an Stellen 

im Geltungsbereich des § 1 ist zulässig, wenn 

1. sie zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der über¬ 

mittelnden Stelle oder des Empfängers liegenden Auf¬ 

gaben erforderlich ist und 
2. die Voraussetzungen vorliegen, die eine Nutzung nach 

§ 10 zulassen würden. 

(2) Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermitt¬ 

lung trägt die übermittelnde Stelle. Erfolgt die Übermitt¬ 

lung auf Ersuchen des Empfängers, trägt dieser die Ver¬ 

antwortung. In diesem Falle prüft die übermittelnde 

Stelle nur, ob das Übermittlungsersuchen im Rahmen der 

Aufgaben des Empfängers liegt, es sei denn, daß beson¬ 

derer Anlaß zur Prüfung der Zulässigkeit der Übermitt¬ 

lung besteht. § 7 Abs. 4 bleibt unberührt. 

(3) Der Empfänger darf die übermittelten Daten für den 
Zweck verarbeiten oder nutzen, zu dessen Erfüllung sie 

ihm übermittelt werden. Eine Verarbeitung oder Nut¬ 

zung für andere Zwecke ist nur unter den Voraussetzun¬ 

gen des § 10 Abs. 2 zulässig. 

(4) Für die Übermittlung personenbezogener Daten an öf¬ 

fentliche Stellen gelten die Abs. 1 - 3 entsprechend, sofern 

sichergestellt ist, daß bei dem Empfänger ausreichende 

Datenschutzmaßnahmen getroffen werden. 

(5) Sind mit personenhezogenen Daten, die nach Abs. 1 

übermittelt werden dürfen, weitere personenbezogene 

Daten des Betroffenen oder eines Dritten in Akten so 

verbunden, daß eine Trennung nicht oder nur mit unver¬ 

tretbarem Aufwand möglich ist, so ist die Übermittlung 

auch dieser Daten zulässig, soweit nicht berechtigte In¬ 

teressen des Betroffenen oder eines Dritten an deren Ge¬ 

heimhaltung offensichtlich überwiegen; eine Nutzung 

dieser Daten ist unzulässig. 

(6) Abs. 5 gilt entsprechend, wenn personenbezogene Daten 

innerhalb einer kirchlichen Stelle weitergegeben werden. 

§12 

Datenübermittlung an nicht-kirchliche und 

nicht-öffentliche Stellen 

(1) Die Übermittlung personenbezogener Daten an nicht¬ 

kirchliche und nicht-öffentliche Stellen ist zulässig, wenn 

1. sie zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der über¬ 

mittelnden Stelle liegenden Aufgaben erforderlich ist 

und die Voraussetzungen vorliegen, die eine Nutzung 

nach § 10 zulassen würden, oder 
2. der Empfänger ein berechtigtes Interesse an der 

Kenntnis der zu übermittelnden Daten glaubhaft dar- 
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legt und der Betroffene kein schutzwürdiges Interesse 
an dem Ausschluß der Übermittlung hat. 

(2) Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermitt¬ 

lung trägt die übermittelnde Stelle. 

(3) In den Fällen der Übermittlung nach Abs. 1 Ziff. 2 un¬ 

terrichtet die übermittelnde Stelle den Betroffenen von 

der Übermittlung seiner Daten. Dies gilt nicht, wenn da¬ 

mit zu rechnen ist, daß er davon auf andere Weise Kennt¬ 

nis erlangt oder wenn die Unterrichtung die öffentliche 

Sicherheit gefährden oder dem kirchlichen Wohl Nach¬ 
teile bereiten würde. 

(4) Der Empfänger darf die übermittelten Daten nur für den 

Zweck verarbeiten oder nutzen, zu dessen Erfüllung sie 

ihm übermittelt werden. Die übermittelnde Stelle hat den 

Empfänger darauf hinzuweisen. Eine Verarbeitung oder 

Nutzung für andere Zwecke ist zulässig, wenn eine Über¬ 

mittlung nach Abs. 1 zulässig wäre und die übermittelnde 

Stelle zugestimmt hat. 

Auskunft an den Betroffenen 

(1) Dem Betroffenen ist auf Antrag Auskunft zu erteilen 
über 

1. die zu seiner Person gespeicherten Daten, auch soweit 

sie sich auf Herkunft oder Empfänger dieser Daten 
beziehen und 

2. den Zweck der Speicherung. 

In dem Antrag soll die Art der personenbezogenen Da¬ 

ten, über die Auskunft erteilt werden soll, näher bezeich¬ 

net werden. Sind die personenbezogenen Daten in Akten 

gespeichert (§ 2 Abs. 2 Nr. 1 ), wird die Auskunft nur er¬ 

teilt, soweit der Betroffene Angaben macht, die das Auf¬ 

finden der Daten ermöglichen und der für die Erteilung 

der Auskunft erforderliche Aufwand nicht außer Ver¬ 

hältnis zu dem von dem Betroffenen geltend gemachten 

Informationsinteresse steht. Das Bistum bestimmt das 

Verfahren, insbesondere die Form der Auskunftsertei¬ 
lung. 

(2) Abs. 1 gilt nicht für personenbezogene Daten, die nur 

deshalb gespeichert sind, weil sie aufgrund gesetzlicher, 

satzungsmäßiger oder vertraglicher Aufbewahrungsvor¬ 

schriften nicht gelöscht werden dürfen oder ausschließ¬ 

lich Zwecken der Datensicherung oder der Datenschutz¬ 
kontrolle dienen. 

(3) Die Auskunftserteilung unterbleibt, soweit 

1. die Auskunft die ordnungsgemäße Erfüllung der in 

der Zuständigkeit der speichernden Stelle liegenden 
Aufgaben gefährden würde, 

2. die Auskunft dem kirchlichen Wohl Nachteile berei¬ 
ten würde. 

3. die Auskunft die öffentliche Sicherheit oder Ordnung 

gefährden würde, 

4. die Daten oder die Tatsache ihrer Speicherung nach 

einer Rechtsvorschrift oder ihrem Wesen nach, ins¬ 

besondere wegen der überwiegenden berechtigten 

Interessen eines Dritten, geheim gehalten werden 
müssen 

und deswegen das Interesse des Betroffenen an der Aus¬ 

kunftserteilung zurücktreten muß. 

(4) Die Ablehnung der Auskunftserteilung bedarf einer Be¬ 

gründung nicht, soweit durch die Mitteilung der tatsäch¬ 

lichen oder rechtlichen Gründe, auf die die Entscheidung 

gestützt wird, der mit der Auskunftsverweigerung ver¬ 

folgte Zweck gefährdet würde. In diesem Fall ist der Be¬ 

troffene darauf hinzuweisen, daß er sich an den Beauf¬ 

tragten für den Datenschutz wenden kann. 

(5) Wird dem Betroffenen keine Auskunft erteilt, so ist sie 

auf sein Verlangen dem Beauftragten für den Datenschutz 

zu erteilen, soweit nicht das Bistum im Einzelfall fest¬ 

stellt, daß dadurch das kirchliche Wohl beeinträchtigt 

wird. Die Mitteilung des Beauftragten für den Daten¬ 

schutz an den Betroffenen darf keine Rückschlüsse auf 

den Erkenntnisstand der speichernden Stelle zulassen, so¬ 

fern diese nicht einer weitergehenden Auskunft zu¬ 
stimmt. 

(6) Die Auskunft ist unentgeltlich. 

Berichtigung, Löschung und Sperrung von Daten 

(1) Personenbezogene Daten sind zu berichtigen, wenn sie 

unrichtig sind. Wird festgestellt, daß personenbezogene 
Daten in Akten unrichtig sind, oder wird ihre Richtigkeit 

von dem Betroffenen bestritten, so ist dies in der Akte zu 
vermerken oder auf sonstige Weise festzuhalten. 

(2) Personenbezogene Daten in Dateien sind zu löschen, 
wenn 

1. ihre Speicherung unzulässig ist oder 

2. ihre Kenntnis für die speichernde Stelle zur Erfüllung 

der in ihrer Zuständigkeit liegenden Aufgaben nicht 
mehr erforderlich ist. 

(3) An die Stelle einer Löschung tritt eine Sperrung, soweit 

1. einer Löschung gesetzliche, satzungsmäßige oder ver¬ 

tragliche Aufbewahrungsfristen entgegenstehen, 

2. Grund zu der Annahme besteht, daß durch eine Lö¬ 

schung schutzwürdige Interessen des Betroffenen be¬ 
einträchtigt würden, oder 

3. eine Löschung wegen der besonderen Art der Spei¬ 

cherung nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem 

Aufwand möglich ist. 
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(4) Personenbezogene Daten in Dateien sind ferner zu sper¬ 

ren, soweit ihre Richtigkeit vom Betroffenen bestritten 

wird und sich weder die Richtigkeit noch die Unrichtig¬ 

keit feststellen läßt. 

(5) Personenbezogene Daten in Akten sind zu sperren, wenn 

die speichernde Stelle im Emzelfall feststellt, daß ohne 

die Sperrung schutzwürdige Interessen des Betroffenen 

beeinträchtigt würden und die Daten für die Aufgaben¬ 

erfüllung der speichernden Stelle nicht mehr erforderlich 

sind. 

(6) Gesperrte Daten dürfen ohne Einwilligung des Betroffe¬ 

nen nur übermittelt oder genutzt werden, wenn es zu 

wissenschaftlichen Zwecken, zur Behebung einer beste¬ 

henden Beweisnot oder aus sonstigen, im überwiegen¬ 

den Interesse der speichernden Stelle oder eines Dritten 

liegenden Gründen unerläßlich ist und die Daten hierfür 

übermittelt oder genutzt werden dürften, wenn sie nicht 

gesperrt wären. 

(7) Von der Berichtigung unrichtiger Daten, der Sperrung 

bestrittener Daten sowie der Böschung oder Sperrung 

wegen Unzulässigkeit der Speicherung sind die Stellen 

zu verständigen, denen im Rahmen einer regelmäßigen 

Datenübermittlung diese Daten zur Speicherung weiter¬ 

gegeben werden, wenn dies zur Wahrung schutzwürdiger 

Interessen des Betroffenen erforderlich ist. 

Anrufung des Beauftragten für den Datenschutz 

Jedermann kann sich an den Beauftragten für den Daten¬ 

schutz wenden, wenn er der Ansicht ist, bei der Erhebung, 

Verarbeitung oder Nutzung seiner personenbezogenen Da¬ 

ten durch Stellen gemäß § 1 Abs. 2 in seinen Rechten verletzt 

worden zu sein. 

Bestellung und Rechtsstellung des Beauftragten 

für den Datenschutz 

(1) Der Bischof bestellt für den Bereich seines Bistums einen 

Beauftragten für den Datenschutz. Die Bestellung erfolgt 

für die Dauer von drei Jahren. Wiederbestellung ist mög¬ 

lich. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes kann der Bi¬ 

schof vorzeitig die Bestellung zurücknehmen. Auf An¬ 

trag des Beauftragten nimmt der Bischof die Bestellung 

zurück. 

(2) Zum Beauftragten für den Datenschutz darf nur bestellt 

werden, wer die zur Erfüllung seiner Aufgaben erforder¬ 

liche Fachkunde und Zuverlässigkeit besitzt. Er ist auf 

die gewissenhafte Erfüllung seiner Pflichten und die Ein¬ 

haltung des kirchlichen und des für die Kirchen verbind¬ 

lichen staatlichen Rechts zu verpflichten. 

(3) Der Beauftragte für den Datenschutz ist in Ausübung 

seiner Tätigkeit unabhängig und nur dem kirchlichen 

Recht und dem für die Kirchen verbindlichen staatlichen 

Recht unterworfen. 

(4) Der Beauftragte für den Datenschutz ist, auch nach Been¬ 

digung seines Auftrages, verpflichtet, über die ihm in sei¬ 

ner Eigenschaft als Beauftragter für den Datenschutz be¬ 

kannt gewordenen Angelegenheiten Verschwiegenheit zu 

bewahren. Dies gilt nicht für Mitteilungen im dienstlichen 

Verkehr oder über Tatsachen, die offenkundig sind oder 

ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen. 

(5) Der Beauftragte für den Datenschutz darf, auch wenn 
sein Auftrag beendet ist, über solche Angelegenheiten 

ohne Genehmigung des Bischofs weder vor Gericht noch 
außergerichtlich Aussagen oder Erklärungen abgeben. 

Die Genehmigung, als Zeuge auszusagen, wird in der Re¬ 

gel erteilt. Unberührt bleibt die gesetzlich begründete 

Pflicht, Straftaten anzuzeigen. 

§17 

Aufgaben des Beauftragten für den Datenschutz 

(1) Der Beauftragte für den Datenschutz wacht über die Ein¬ 

haltung der Vorschriften dieser Anordnung sowie anderer 

Vorschriften über den Datenschutz. Er kann Empfehlun¬ 

gen zur Verbesserung des Datenschutzes geben. Des wei¬ 

teren kann er die bischöfliche Behörde und sonstige kirch¬ 

liche Dienststellen in seinem Bereich in Fragen des Da¬ 

tenschutzes beraten. Auf Anforderung der bischöflichen 
Behörde hat der Beauftragte für den Datenschutz Gutach¬ 

ten zu erstellen und Berichte zu erstatten. 

(2) Die in § 1 Abs. 2 genannten Stellen sind verpflichtet, den 
Beauftragten für den Datenschutz bei der Erfüllung seiner 

Aufgaben zu unterstützen. Ihm ist dabei insbesondere 

1. Auskunft zu seinen Fragen sowie Einsicht in alle Un¬ 

terlagen und Akten zu gewähren, die im Zusammen¬ 

hang mit der Verarbeitung personenbezogener Daten 

stehen, namentlich in die gespeicherten Daten und in 

die Datenverarbeitungsprogramme; 

2. während der Dienstzeit Zutritt zu allen Diensträu¬ 

men, die der Verarbeitung und Aufbewahrung auto¬ 
matisierter Dateien dienen, zu gewähren, soweit nicht 

sonstige kirchliche Vorschriften entgegenstehen. 

(3) Der Beauftragte für den Datenschutz führt ein Register 
der automatisch betriebenen Dateien, in denen personen¬ 

bezogene Daten gespeichert werden. Das Register kann 

von jedermann eingesehen werden. Die in § 1 Abs. 2 ge¬ 

nannten Stellen sind verpflichtet, die von ihnen automa¬ 

tisch betriebenen Dateien beim zuständigen Beauftrag¬ 

ten für den Datenschutz anzumelden. 

(4) Der Beauftragte für den Datenschutz wirkt auf die Zu¬ 

sammenarbeit mit den kirchlichen Stellen, insbesondere 
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mit den anderen kirchlichen Beauftragten für den Daten¬ 
schutz, hin. 

(5) Zu seinem Aufgabenbereich gehört die Zusammenarbeit 

mit den staatlichen Beauftragten für den Datenschutz. 

Beanstandungen durch den Beauftragten für 

den Datenschutz 

(1) Stellt der Beauftragte für den Datenschutz Verstöße gegen 

die Vorschriften dieser Anordnung oder gegen andere 

Datenschutzbestimmungen oder sonstige Mängel bei der 

Verarbeitung personenbezogener Daten fest, so bean¬ 

standet er diese gegenüber der zuständigen aufsicht- 

führenden Stelle und fordert zur Stellungnahme inner¬ 
halb einer von ihm zu bestimmenden Frist auf. 

(2) Der Beauftragte für den Datenschutz kann von einer Be¬ 

anstandung absehen oder auf eine Stellungnahme der be¬ 

troffenen Stelle verzichten, wenn es sich um unerhebliche 
Mängel handelt. 

(3) Mit der Beanstandung kann der Beauftragte für den Da¬ 

tenschutz Vorschläge zur Beseitigung der Mängel und zur 
sonstigen Verbesserung des Datenschutzes verbinden. 

(4) Die gemäß Abs. 1 abzugebende Stellungnahme soll auch 
eine Darstellung der Maßnahmen enthalten, die aufgrund 

der Beanstandungen des Beauftragten für den Daten¬ 
schutz getroffen worden sind. 

Ermächtigungen 

Die zur Durchführung dieser Anordnung erforderlichen Re¬ 
gelungen trifft der Generalvikar. Er legt insbesondere fest: 

a) den Inhalt der schriftlichen Verpflichtungserklärung 
gemäß § 4 Satz 2, 

b) die technischen und organisatorischen Maßnahmen 
gemäß § 6 Satz 1, 

c) den Inhalt der Anmeldung gemäß § 17 Abs. 3 Satz 3. 

Schlußbestimmung 

Diese Anordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung in 
Kraft. 

Gleichzeitig tritt die Anordnung über den kirchlichen Daten¬ 

schutz - KDO - vom 1. Mai 1980 (ABI. S. 353) außer Kraft. 

Freiburg, den 1. Februar 1994 

Erzbischof 

Anlage zu § 6 

der Anordnung über den kirchlichen Datenschutz-KDO 

Werden personenbezogene Daten automatisch verarbeitet, 
sind zur Ausführung der Vorschriften dieser Anordnung, 

Maßnahmen zu treffen, die je nach der Art der zu schützen¬ 

den personenbezogenen Daten geeignet sind, 

1. Unbefugten den Zugang zu Datenverarbeitungsanlagen, 

mit denen personenbezogene Daten verarbeitet werden, 

zu verwehren (Zugangskontrolle), 
2. Personen, die bei der Verarbeitung personenbezogener 

Daten tätig sind, daran zu hindern, daß sie Datenträger 

unbefugt entfernen (Abgangskontrolle), 

3. die unbefugte Eingabe in den Speicher sowie die unbe¬ 

fugte Kenntnisnahme, Veränderung oder Löschung ge¬ 

speicherter personenbezogener Daten zu verhindern 

(Speicherkontrolle), 

4. die Benutzung von Datenverarbeitungssystemen, aus de¬ 

nen oder in die personenbezogene Daten durch selbst¬ 

tätige Einrichtungen übermittelt werden, durch unbe¬ 

fugte Personen zu verhindern (Benutzerkontrolle), 

5. zu gewährleisten, daß die zur Benutzung eines Daten¬ 

verarbeitungssystems Berechtigten durch selbsttätige 

Einrichtungen ausschließlich auf die ihrer Zugriffsbe¬ 

rechtigung unterliegenden personenbezogenen Daten 

zugreifen können (Zugriffskontrolle), 

6. zu gewährleisten, daß überprüft und festgestellt werden 

kann, an welche Stellen personenbezogene Daten durch 

selbsttätige Einrichtungen übermittelt werden können 

(Übermittlungskontrolle), 

7. zu gewährleisten, daß nachträglich überprüft und fest¬ 

gestellt werden kann, welche personenbezogenen Daten 

zu welcher Zeit von wem in Datenverarbeitungssysteme 

eingegeben worden sind (Eingabekontrolle), 

8. zu gewährleisten, daß personenbezogene Daten, die im 

Auftrag verarbeitet werden, nur entsprechend den Wei¬ 

sungen des Auftraggebers verarbeitet werden können 

(Auftragskontrolle), 

9. zu gewährleisten, daß bei der Übermittlung personen¬ 

bezogener Daten sowie beim Transport entsprechender 

Datenträger diese nicht unbefugt gelesen, verändert oder 
gelöscht werden können (Transportkontrolle), 

10. die innerbehördliche oder innerbetriebliche Organisation 
so zu gestalten, daß sie den besonderen Anforderungen 

des Datenschutzes gerecht wird (Organisationskontrolle). 

Nr. 38 Ord. 26. 1. 1994 

Seminar St. Pirmin Sasbach - 
Aufnahme für das Schuljahr 1994/95 

Allgemeines: Das Seminar St. Pirmin ist in der Trägerschaft 

der Erzdiözese Freiburg und steht jenen offen, die einen 

kirchlichen Dienst, insbesondere den Priesterberuf anstre¬ 

ben. Diese kirchliche Einrichtung hat die schulische Form 

eines staatlich anerkannten Kollegs, an dem auf dem Zweiten 

Bildungsweg die allgemeine Hochschulreife erreicht werden 
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kann. Voraussetzung für die Aufnahme ist die gesundheitliche, 

intellektuelle und religiös-sittliche Eignung der Bewerber. 

I. Aufnahmebedingungen 

1. Mindestalter nach erfolgreichem Abschluß des Vorkurses 

19 Jahre. 
2. Abschluß einer mindestens zweijährigen Berufsausbil¬ 

dung oder Nachweis einer mindestens dreijährigen gere¬ 

gelten Berufstätigkeit. 
3. In der Regel werden Bewerber nicht aufgenommen, wenn 

sie bereits in einem anderen Kolleg einen erfolglosen Ver¬ 

such gemacht haben oder ohne Erfolg sich einer Prüfung 

zur Erlangung der Hochschulreife unterzogen haben. 

4. Anmeldeschluß spätestens zum Beginn des Schuljahres. 

II. Weitere Informationen 

1. Dauer des Ausbildungsganges: 
1 Jahr Vorkurs mit abschließender Aufnahmeprüfung in 

den Fächern Deutsch, Latein und Mathematik nach dem 

Kenntnisstand einer Klasse 10 der Realschule oder des 

Gymnasiums. 
3 Jahre Kolleg (davon 1 Jahr Einführungsphase und 2 

Jahre Kursphase). 
2. Fremdsprachen: Latein und Griechisch, dazu Angebot 

von Hebräisch und einer modernen Fremdsprache. 

3. Leistungskurse in der Kursphase sind Latein und Ge¬ 

schichte. Abitur wird in den beiden Leistungskursen so¬ 

wie in zwei weiteren Fächern nach Wahl abgelegt. Das 4. 

Prüfungsfach wird nur mündlich geprüft. 

4. Schulische Probezeit: 1. Halbjahr der Einführungsphase. 

5. Förderung nach BAFöG möglich. 
In schwierigen Situationen können bei nachgewiesener 

Bedürftigkeit kirchliche Zuschüsse gewährt werden. 

III. Bewerbung 

Bei der Bewerbung um Aufnahme in das Seminar St. Pirmin 

ist eine persönliche Vorstellung erwünscht. 

Folgende Unterlagen sind einzureichen: 

- Handgeschriebener Lebenslauf mit zwei Lichtbildern 

- Geburtsurkunde 
- Pfarramtliches Zeugnis mit Tauf- und Firmschein 

- Zeugnis der letzten Schulklasse (Haupt- und Realschule, 

Nachweis des Berufsabschlusses) 

- Ärztliches Zeugnis nach Formular 
- Bescheinigung über die Zugehörigkeit zu einer Krankenkasse. 

IV. Angebot für Realschulabsolventen ohne 

Berufsausbildung 

Realschulabsolventen mit dem Abschluß der Mittleren 

Reife, die später Theologie studieren wollen, können auch in 4 

Jahren am Seminar St. Pirmin das altsprachliche Abitur erlan¬ 

gen. Über diese Möglichkeit informieren wir auf Anfrage. 

Anmeldungen an: Seminar St. Pirmin, Friedhofstraße 4, 

77880 Sasbach, Telefon (0 78 41) 40 86. 

Wir bitten um einen Hinweis im Gottesdienstanzeiger, bzw. 

mögliche Interessenten in der Pfarrei anzusprechen. 

Nr. 39 Ord. 4. 2. 1994 

Termine für die amtliche Schulstatistik für das 
Fach katholische Religion im Schuljahr 1994/95 

Das Ministerium für Kultus und Sport Baden-Württemberg 

hat mit Erlaß vom 28. Januar 1994 - III/4-9531.0/34 - die 

Termine für die amtliche Schulstatistik 1994 für allgemein- 

bildende Schulen wie folgt festgesetzt: 
Stichtag: 21. September 1994, 

Stichwoche: 19. - 24. September 1994. 

Die Unterrichtsverhältnisse der Stichwoche sind an den all¬ 

gemeinbildenden Schulen Grundlage für die Berechnung der 

Ersatzleistungen des Landes für den durch kirchliche Religi¬ 

onslehrer erteilten Unterricht für das ganze Schuljahr; d. h. 

für die Unterrichtsstunden einer Lehrkraft, die in dieser Wo¬ 

che ausfallen, erhält das Erzbistum für das Schuljahr 1994/95 

keinerlei staatliche Erzsatzleistungen. 
Aus diesem Grunde dürfen in der Zeit vom 19. - 24. Septem¬ 

ber 1994 keine mit einem Unterrichtsausfall verbundenen 

Veranstaltungen durchgeführt werden, an denen kirchlich 

angestellte Religionslehrerinnen, Religionslehrer, Mitarbei¬ 

terinnen und Mitarbeiter im pastoralen Dienst und Geistliche 

teilnehmen, die an einer allgemeinbildenden Schule im Reli¬ 

gionsunterricht eingesetzt sind. 

Erzbischöfliches Ordinariat 
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